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• Wirtschaftsgymnasium (WG)
• Berufskolleg Fremdsprachen (BKFR)
• Berufskolleg 1 und Berufskolleg 2 (BK 1 & 2)
• Berufsfachschule (BFW)
• VABO/VABR
• Kaufmännische Berufsschule (KBS)

 - Steuern (Finanzassistent Steuern)
 - Industrie
 - Groß- und Außenhandel
 - Einzelhandel
 - Verkäufer/Verkäuferinnen
 - Großhandelsmanagement

• Fachhochschulreife im Rahmen der  
Dualen Ausbildung

Haben Sie Fragen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail 
an: bfw@hla-buehl.de

Berufsfachschule 
Wirtschaft



Dauer:
2 Jahre 

Abschluss:
Mittlerer Bildungsabschluss

Anmeldung:
1. Februar bis 1. März

Voraussetzung:
Hauptschulabschluss

• Teampädagogisches Seminar zu Beginn der  
zweijährigen Schulzeit 

• Berufsorientierung und Bewerbungsprojekt
• Pädagogische Betreuung
• Schulsozialarbeit

• Vollzeitschule, die zur Mittleren Reife führt
• Vermittelt kaufmännische Grundbildung sowie  

Allgemeinbildung
• Handlungsorientierter Unterricht mit Projekt- und  

Gruppenarbeit und Planspielen
• Sehr gute Grundlage für die berufliche Ausbildung  

und Verkürzung der Ausbildung möglich
• Sehr gute Grundlage für den Besuch einer weiter- 

führenden Schule z. B. Wirtschaftsgymnasium  
oder Berufskolleg

Bildungsziele Besonderes Angebot 

Fächer und Besonderheiten 
Pflichtbereich 
Religion/Ethik, Deutsch, Englisch, Geschichte mit Gemeinschafts-
kunde, Sport, Mathematik, Physik oder Chemie oder Biologie

Profilbereich 
Berufsfachliche Kompetenz (Wirtschaft mit Rechnungswesen 
und Datenverarbeitung) und Projektkompetenz sowie Berufs-
praktische Kompetenz (TV mit Büroorganisation)

Wahlpflichtbereich 
Mögliche Angebote an der HLA
• Präsentation und Medienkompetenz
• Vierwöchiges Praktikum 

Aufnahmevoraussetzungen
• Hauptschulabschluss oder
• das Versetzungszeugnis in die Klasse 10 der Realschule oder 

des Gymnasiums des neunjährigen Bildungsgangs oder das 
Versetzungszeugnis in die Klasse 9 des Gymnasiums des  
achtjährigen Bildungsgangs oder

• das nach Besuch der Klasse 9 erteilte Abgangszeugnis der 
Realschule bzw. der Gemeinschaftsschule auf dem Niveau M 
oder des Gymnasiums des neunjährigen Bildungsgangs oder 
das nach Besuch der Klasse 8 erteilte Abgangszeugnis des 
Gymnasiums des achtjährigen Bildungsgangs, wobei jeweils 
in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ein 
Durchschnitt von 4,0 erreicht sein muss und in höchstens 
einem dieser Fächer die Note »mangelhaft« erteilt sein darf.


